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(54) ATEMWEGSTHERAPIEGERÄT

(57) Bei einem Atemwegstherapiegerät (1) zur Be-
handlung von Atemwegserkrankungen bestehend aus
mindestens einem Rohrstück (3), das mindestens einen
Durchlasskanal (4) aufweist, durch den Luft (5) ein- bzw.
ausatembar ist und mindestens einem elastischen
Schlauch (8), dessen erstes freies Ende (9) an einem
freien Ende an einem der Rohrstücke (3) angeordnet ist
und beim Ein- bzw. Ausatmen in eine Strömungsrichtung
(6) durch eine Durchströmung schwingen kann, soll der
Schlauch (8) einfach und unkompliziert, auch für Perso-
nen mit eingeschränkter Fingermobilität oder Fingerfer-
tigkeit, austauschbar sein.

Diese Aufgabe ist dadurch gelöst, dass der Umfang

des ersten freien Endes (9) des Schlauches (8) im Ver-
hältnis zu dem Umfang des Durchlasskanals (4) von dem
freien Ende des Rohrstücks (3) kleiner oder gleich groß
bemessen ist, dass die Breite (b) einer der Längsseiten
(14) des ersten freien Endes (9) des Schlauches (8) grö-
ßer bemessen ist als die Breite bzw. der Durchmesser
(d) des Durchlasskanals (4), dass der Schlauch (8) durch
Stauchung der Längsseite (14) in den Durchlasskanals
(4) bereichsweise einsteckbar ist und dass der Schlauch
(8) im eingesetzten Zustand durch eine Vorspannkraft in
dem Durchlasskanal (4) gehalten ist.
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